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2 Überblick 

ÜBERBLICK 

Bei der Patentauslegung konnte der Bundesgerichtshof im 

vergangenen Jahr seine Rechtsprechung in einem ent-

scheidenden Element besonders anschaulich konkretisie-

ren: Dem im Patent zitierten Stand der Technik kommt für 

die Patentauslegung besondere Bedeutung zu. Der Fach-

mann versteht das Patent in aller Regel so, dass es sich 

über den von ihm selbst zitierten Stand der Technik erhebt. 

Demnach sind Gegenstände, die bereits im zitierten Stand 

der Technik beschrieben wurden, in aller Regel nicht vom 

Schutzbereich des Patents umfasst. Diese Grundsätze 

sind zwar nicht neu, erfahren aber einmal mehr besondere 

Beachtung – gerade auch für das Erteilungsverfahren. Al-

lein die Aufnahme eines Dokuments des Standes der 

Technik in die Erfindungsbeschreibung kann entschei-

dende Bedeutung für den Schutzbereich des Patents ha-

ben. 

Seit langem musste sich der Bundesgerichtshof wieder 

einmal mit dem Vorbenutzungsrecht befassen. Insbeson-

dere zeichnet der Bundesgerichtshof die Grenzen dessen 

nach, was ein „Vorbenutzer“ an seinem Produkt ändern 

kann, ohne dass er dabei den sicheren Grund seines Vor-

benutzungsrechts verlässt. 

Im Bereich der Rechtsbeständigkeit ist zuletzt die Frage 

der „angemessenen Erfolgserwartung“ zum Dauerbren-

ner geworden. Hier setzt sich der Bundesgerichtshof deut-

lich vom Europäischen Patentamt und auch von den nie-

derländischen Gerichten ab. Der Blick des deutschen 

Rechts bleibt auf den „Anreiz“ fokussiert, den Dokumente 

des Standes der Technik dem Fachmann bieten, um in eine 

bestimmte Richtung voranzuschreiten. 

In Sachen FRAND stabilisiert sich die Düsseldorfer Recht-

sprechung weiter. Hinzugekommen ist aber (endlich) das 

erste Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe, dass die 

Rechtsprechung des zweiten großen Gerichtsstandorts in 

wesentlichen Fragen auf die Linie der Düsseldorfer Recht-

sprechung bringt: Transparenzgebot und Nachholbarkeit 

der Huawei-ZTE-Pflichten werden nun auch vom Oberlan-

desgericht Karlsruhe anerkannt. Weitere Urteile in Düssel-

dorf und Mannheim machen aber auch deutlich, dass der 

Unterlassungsanspruch in Deutschland nicht vom Tisch ist. 

Patentverletzer, die sich lediglich passiv verhalten und die 

sich nicht dazu bereit erklären, eine Geheimhaltungsverein-

barung zu unterzeichnen, laufen Gefahr, zur Unterlassung 

verurteilt zu werden. 

April 2020 EISENFÜHR SPEISER 
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